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Der Große Müggelsee ist der größte der Berliner Seen. Er ist 
von der Spree durchflossen 7,5 Quadratkilometer groß und bis 
zu 8 Meter tief. Hier kann man Weite erleben, wie sonst nirgends 
in Berlin. Geprägt durch den Kontrast zwischen Wald und offe-
ner Wasserfläche ist er ein überregional bedeutsames Erho-
lungsgebiet gerade auch für den Wassersport. 

Gleichzeitig ist der See mit seinen Uferzonen ein sensibler 
Landschaftsraum. Er zählt zu den nährstoffreichen, noch klaren 
und wasserpflanzenreichen Seen mit Schilfufern und Teich-
rosenteppichen. Zudem ist er ein wichtiger Wanderkorridor für 
Fische sowie am Wasser lebende Säugetiere wie Fischotter und 
Biber. 

Dank der guten Wasserqualität hat er eine herausragende Be-
deutung für die Trinkwasserversorgung Berlins. Das Wasserwerk 
Friedrichshagen fördert hier in großen Mengen Rohwasser über-
wiegend aus Uferfiltrat. Hieraus resultieren Regelungen, die 
Erholung am und auf dem Wasser mit dem Schutz der Natur und 
unserer Ressource Trinkwasser verbinden. 

Der Müggelsee ist ein großräumiges Wasserschutzgebiet. Und er 
ist Teil des Natura 2000-Gebiets Müggelspree – Müggelsee. 
Der Name NATURA 2000 steht für ein europaweites zusammen-
hängendes Netz besonderer Schutzgebiete. Es soll den Fortbe-
stand von Lebensraumtypen und Arten dauerhaft sichern und 
die biologische Vielfalt in Europa bewahren.

Zum Natura 2000-Gebiet gehören die Landschafts- und Natur-
schutzgebiete LSG/NSG Müggelsee und Fredersdorfer Fließ 
sowie NSG Müggelspreeniederung Köpenick. Sie beherbergen 
europaweit besonders geschützte Arten wie Trauerseeschwalbe, 
Fischotter, Rapfen und Braunes Langohr. Für ein Miteinander 
von Mensch und Natur gelten hier besondere Einschränkungen.  
Leben am Großen Müggelsee bitte stets mit Respekt vor der 
Natur!  

6 GOLDENE REGELN:*
1) 	 Naturschutzgebiete und sensible Lebensräume des Großen 

Müggelsees meiden und achten: nicht befahren und ange-
messenen Abstand halten 

2)	 Ausreichenden Mindestabstand halten: zu brütenden und 
rastenden Vögeln im Uferbereich und auf dem Wasser

3) 	 Starten und Anlanden: nicht in Röhricht- und Schwimmblatt-
zonen fahren 

4) 	 Beobachtung: Abstand zu wildlebenden Tieren respektieren 
5) 	 Sauberes Wasser und saubere Uferbereiche: Müll vermei-

den, Abfälle und Chemikalien an ausgewiesenen Sammel-
stellen entsorgen 

6) 	 Botschafter*in: sich aktiv für diese Regeln einsetzen.

So lassen sich Baden und Wassersport mit dem Erleben und 
Bewahren von Natur verbinden. 

WICHTIGE WASSERSCHIFFFAHRTSZEICHEN

Durchfahrtsverbot und Befahrungsverbot für alle!

Befahrbar nur für Kleinfahrzeuge ohne Antrieb
Ausgenommen sind Boote mit bis zu 1 KW-Elektro-
motor und Wasserverdrängung bis 1,5 Tonnen

Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb

Verbot außerhalb der angezeigten Begrenzung zu 
fahren

Stillliegeverbot – 
auf der Wasserstraßenseite, wo das Schild steht

Ankerverbot – 
auf der Wasserstraßenseite, wo das Schild steht

Festmacheverbot am Ufer

Hinweis: Es gilt die Beschilderung vor Ort
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Kartographie: Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
  Klimaschutz
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Auf dem Großen Müggelsee dürfen motor-
betriebene Sportfahrzeuge die gekenn-
zeichnete Fahrrinne nicht verlassen. 
Ausgenommen sind Fahrzeuge, die hier ihren 
ständigen Liegeplatz haben. Diese dürfen 
die Fahrrinne auf dem kürzesten Weg dorthin 
verlassen.

Fahrrinne

Datengrundlage:  Biotopkartierung Berlin, Karte von Berlin
  1 : 5.000 (K5), Luftbilder

Fahrzeuge haben den angezeigten Abstand zu halten

*Die ausführlichen Regeln finden Sie in der freiwilligen Vereinbarung:  
www.berlin.de/mueggelsee
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